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Wahl eines Wahlprüfungsausschusses 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  
 

Haushaltsstelle 
 

Haushaltsjahr 
  

 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag wählt auf der Grundlage des § 56 (1) Gesetz über die Kommunalwahlen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - BbgKWahlG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I / 01 S. 198) die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Kreisausschusses zu Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des 
Wahlprüfungsausschusses. 
                 
       

zuständiges Amt:       

Büro des Landrates   Frank Piwodda  ---------  Klemens Schmitz 
  Büroleiter  Dezernent  Landrat 
       
abgestimmt mit: 
Verwaltungsvorstand  Name   Unterschrift   

1. Beigeordneter Reinhold Klaus 

2. Beigeordnete Marita Rudick 

Dezernent III Mike Förster  

Kreiswahlleiter Heiko Streich  
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuss 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

Kreistag 
 

24.11.2003       
        
        

 
 



 
Begründung: 
 
Das Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Kommunalwahlgesetz - BbgKWahlG), beinhaltet unter Abschnitt 6 - § 55 bis § 58 die 
Wahlprüfung. 
 
Gemäß § 56 (1) obliegt die Wahlprüfung der neugewählten Vertretung. Es heißt dort u. a.: 
„Sie entscheidet über die Wahleinsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl von Amts 
wegen nach Vorprüfung durch einen von ihr gewählten Ausschuss 
(Wahlprüfungsausschuss). Sie verhandelt und beschließt in öffentlicher Sitzung.“ 
 
Auf der Grundlage des § 56 (1) BbgKWahlG ist somit durch die Vertretung ein 
Wahlprüfungsausschuss (WPA) zu wählen. 
 
Dieser Ausschuss soll eine Vorprüfung eventuell eingehender Wahleinsprüche (vgl. § 55 
BbgKWahlG) vornehmen und die Wahlprüfungsentscheidung der Vertretung (Kreistag)  
vorbereiten. 
 
Gemäß § 57 BbgKWahlG trifft dann die neugewählte Vertretung (Kreistag), nach 
Ablauf der in § 55 Abs. 2 bezeichneten Frist, durch Beschluss eine Wahlprüfungs-
entscheidung. 
 
Als Termin für die Wahlprüfungsentscheidung durch den Kreistag wird die 2. Sitzung des 
Kreistages (3. Wahlperiode) am 17. Dezember 2003 vorgeschlagen. Nach dem der 
Kreistag die Wahlprüfungsentscheidung gem. § 57 Abs. 1 BbgKWahlG getroffen und die 
Wahl für gültig erklärt hat, stellt der WPA seine Tätigkeit ein. 
 
Es wird vorgeschlagen, den neugebildeten Kreisausschuss mit der Wahlprüfung zu 
beauftragen und dessen Mitglieder und stellvertretende Mitglieder zu Mitgliedern und 
stellvertretenden  Mitgliedern des WPA zu wählen, um so den Aufwand einer gesonderten 
Benennung und Wahl von Mitgliedern des Kreistages für diesen nur kurze Zeit arbeitenden 
Ausschuss zu ersparen. 
 
In der Beratung des Landrates mit den Fraktionsvorsitzenden bzw. den Vertretern der 
Fraktionen des neugewählten Kreistages am 05.11.2003 wurde Konsens über diese 
Verfahrensweise erzielt. 
 



Anlage 1 (zum Beschluss der DS-Nr.:  122/2003)   
 
 
Besetzung des Wahlprüfungsausschusses: 
 
Lfd.-Nr.  Fraktion Mitglied 

Name, Vorname 
Anschrift 

Vertreter  
Name, Vorname 
Anschrift 

1.  CDU 
 
 

  

2.  CDU 
 
 

  

3.  CDU 
 
 

  

4.  SPD 
 
 

  

5.  SPD  
 
 

  

6.  SPD  
 
 

  

7.  PDS 
 
 

  

8.  PDS 
 
 
 

  

9.  RETTET DIE 
UCKERMARK 
 

  

10. FDP 
 
 

  

11. Bauernverband 
 
 

  

12. Grüne/B 90 
 
 

  

13. Landrat 
 

Herr Klemens Schmitz  Die Vertretung des Land-
rates erfolgt gem. § 55 Abs. 
1 LKrO i. V. m. § 19 Abs. 3 
Hauptsatzung  

 



Anlage 2 
 

Landkreis Uckermark               Prenzlau, den 29.10.2003 
Büro des Kreistages                   Tel.: 03984 / 70 1007 

                 
Sitzverteilung der Fraktionen in den vom Kreistag zu bildenden Ausschüssen und sonstigen Gremien 
(Berechnungsverfahren nach Hare-Niemeyer) 

       

                 
Auf der Grundlage des Ergebnisses der Wahl zum Kreistag am 26. Oktober 2003 wurde folgende Sitzverteilung im Kreistag ermittelt:   
Fraktion:     Sitze:    Anteile:            
CDU   14 0,2800             

SPD   12 0,2400             

PDS   10 0,2000             

RETTET DIE UCKERMARK  5 0,1000             

FDP   4 0,0800             

BAUERNVERBAND  3 0,0600             

GRÜNE / B90  2 0,0400             

Gesamt:   50 Sitze + 1 Sitz für Landrat          
                

Davon ausgehend wurde die Sitzverteilung für die vom Kreistag zu bildenden Ausschüsse und sonst. Gremien ermittelt:   
                

Fraktion:         Sitze je Ausschuss bzw. Gremium / Anzahl der durch die Fraktionen zu besetzenden Sitze    

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    18 

CDU   1 1 1 1 1(2)Los 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

SPD   0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

PDS   0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 

RETTET DIE UCKERMARK 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

FDP   0 0 0 0 0(1)Los 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BAUERNVERBAND  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GRÜNE / B90  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

      Losent-             
      scheid 

um 5.Sitz 
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Anlage 1 (Anlage zum Beschluss der DS-Nr.: 123/2003) 
 

Besetzung des Wahlprüfungsausschusses: 
 

Lfd.-Nr.  Fraktion Mitglied 
Name, Vorname 
 

Vertreter  
Name, Vorname 
 

1.  CDU 
 
 

Boldt, Siegfried Banditt, Wolfgang 

2.  CDU 
 
 

Koeppen, Jens Waldow, Hans-Jürgen 

3.  CDU 
 
 

Wichmann, Henryk von Arnim, Alard 

4.  SPD 
 
 

von Lentzke, Hans-Christian Hoffmann, Wolfgang 

5.  SPD  
 
 

Haffer, Gustav-Adolf Hoppe, Jürgen 

6.  SPD  
 
 

Bretsch, Frank Rückert, Barbara 

7.  PDS 
 
 

Wolff-Molorciuc, Irene Groß, Thomas 

8.  PDS 
 
 

Rohne, Gerhard Moser, Hubert 

9.  RETTET DIE 
UCKERMARK 
 

Hartwig, Bernd Prof. Dr. Mengel,  
Hans-Joachim 

10. FDP 
 
 

Regler, Gerd Dr. Schwill, Gernot 

11. Bauernverband 
 
 

Korrmann, Rainer Knop, Joachim 

12. Grüne/B 90 
 
 

Resch, Roland Dr. Heise, Günter 

13. Landrat 
 

Schmitz, Klemens Die Vertretung des Land-rates 
erfolgt gem. § 55 Abs. 1 LKrO 
i. V. m. § 19 Abs. 3 
Hauptsatzung  

 
 

Austauschblatt zur DS-Nr.: 123/2003 


